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Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ an 
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Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMASK 

Bundesgesetz, mit dem das Gleichbehandlungsgesetz, das Gesetz über die 
Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft, das 
Behinderteneinstellungsgesetz und das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz 
geändert werden; 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 

 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 

Zu Z 4, 18 und 27:  
Der Terminus „Familienstand“ umschreibt im Personenstandwesen die familienrechtliche 

Stellung einer Person, und stellt dabei auf folgende Kriterien ab: „ledig, verheiratet, in 

eingetragener Partnerschaft lebend, geschieden, Ehe aufgehoben, Ehe für nichtig erklärt, 

aufgelöste eingetragene Partnerschaft, eingetragene Partnerschaft für nichtig erklärt, 

verwitwet, hinterbliebener eingetragener Partner“; vgl so explizit § 2 Abs. 2 Z 4 des Entwurfs 

für ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Regelung des 

Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013) erlassen sowie das 

Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Meldegesetz 1991 und das Namensänderungsgesetz 

geändert werden und das Personenstandsgesetz aufgehoben wird (RV vom 18. September 

2012, 1907 d.B XXIV. GP).   
Folglich umfasst der Terminus „Familienstand“ das Bestehen oder Nichtbestehen einer 

eingetragenen Partnerschaft gleichermaßen wie das Bestehen oder Nichtbestehen einer Ehe 

und es bedarf insofern keiner Klarstellung dass eingetragene Partnerschaften vom 

Diskriminierungsschutz umfasst sind (vgl hingegen aber die Erl zu Z 4, 18 und 27).  
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Zu den Erläuterungen: 
Der Umstand, ob eine Person Kinder hat oder nicht, ist hingegen weder eindeutig vom 

Terminus „Familienstand“ noch „Personenstand“ (vgl zur Definition des Personenstandes § 1 

der Personenstandsverordnung – PStV) umfasst und es wäre eine Klarstellung im Lichte der 

Ausführungen zu Z 4, 18 und 27 überlegenswert. 

 

 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Sabine Halbauer 
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Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
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